
Beitragsordnung 
 

der 
 

Initiative 
Biotechnologie und Nanotechnologie e. V. 

 
 
 
 

§ 1 
Beitragshöhe 

 
Der Beitrag beträgt für natürliche Personen 60,00 € und für juristische Personen so-
wie Personenvereinigungen 600,00 € jährlich. 
 
 

§ 2 
Beitragszahlung 

 
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Beitrag für das laufende Kalenderjahr bis spätes-
tens 1. März des betreffenden Jahres zu entrichten. 
Die Erteilung einer Einzugsermächtigung wird den Mitgliedern aus organisatorischen 
Gründen ausdrücklich empfohlen. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Beitragsordnung wurde in der vorliegenden Fassung am 27.11.2006 beschlos-
sen. Sie tritt mit ihrer Beschlussfassung in Kraft. 
 
Der Vorstand 
 


